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Sprechstunde des Bürgermeisters: Nach telefonischer Voranmeldung

Am 24. April 2016 wird gewählt. Die „Amtliche Wahlinformation“ erleichtert den gesamten Ablauf – für Sie und für die Gemeinde.

Bisherige Wahlverständigungskarte

NEU

ALT

Neue Amtliche Wahlinformation
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Wir möchten seitens der Gemeinde unsere Bürger bei 
der bevorstehenden Bundespräsidentenwahl optimal un-
terstützen. Deshalb werden wir Ihnen Anfang April eine 
„Amtliche Wahlinformation – Bundespräsidentenwahl“ 
zustellen. Achten Sie bei all der Papierflut, die anlässlich 
der Wahl an die Haushalte verschickt wird, bitte beson-
ders auf unsere Mitteilung (siehe Abbildung).

Diese ist mit Ihrem Namen personalisiert und beinhal-
tet Informationen für die Beantragung einer Wahlkarte 
im Internet, einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit 
Rücksendekuvert sowie für die schnellere Abwicklung 
im Wahllokal einen Abschnitt, der in das Wahllokal mit-
zubringen ist. 

Was ist mit all dem zu tun?
Zur Wahl am 24. April im Wahllokal bringen Sie den per-
sonalisierten bzw. gekennzeichneten Abschnitt inklusive 
eines amtlichen Lichtbildausweises mit. Damit erleich-
tern Sie uns die Wahlabwicklung.

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wählen 
können, dann beantragen Sie am besten eine Wahlkarte 
für die Briefwahl. Es stehen Ihnen dafür 3 Möglichkeiten 
zur Verfügung: Persönlich in der Gemeinde, schriftlich 
mit der beiliegenden personalisierten Anforderungskarte 
mit Rücksendekuvert oder elektronisch im Internet.

Über www.wahlkartenantrag.at können Sie rund 
um die Uhr (bis 20.04.) Ihre Wahlkarte beantragen.

• Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst frühzeitig! 
• Wahlkarten können nicht per Telefon beantragt werden! 
• Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche und On-
line-Anträge ist der 20. April 2016. 
Für persönlich in der Gemeinde eingebrachte Anträge der 
22. April 2016, 12:00 Uhr. 
• Der letztmögliche Zeitpunkt für das rechtzeitige Ein-
langen von Wahlkarten (Briefwahl) über den Postweg 
bei den Bezirkswahlbehörden ist der 24. April 2016, bis 
17:00 Uhr.
• Der letztmögliche Zeitpunkt für das rechtzeitige Ein-
langen von Wahlkarten mittels persönlicher Abgabe 

(Briefwahl) am Wahltag, 24. April 2016, ist in den Be-
zirkswahlbehörden bis 17:00 Uhr oder auch in jedem 
Wahllokal während der Öffnungszeiten möglich. 
• Die persönliche Abgabe ist auch durch eine vom Wähler 
beauftragten Person zulässig. Weitere Informationen fin-
den Sie auf Ihrer persönlichen Wahlkarte!

Da von einer Stichwahl auszugehen ist, können Sie 
gleichzeitig eine Wahlkarte für den zweiten Wahlgang am 
22. Mai 2016 beantragen. Die Wahlkarte für eine Stich-
wahl heben Sie bitte auf. Sollte eine Stichwahl stattfinden 
kommt diese zum Einsatz!

Unsere Tipps

Bundespräsidentenwahl 2016
Die Amtliche Wahlinformation wird heuer erstmals in einem 
neuen Erscheinungsbild zugesandt!


